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Die anglikanischen Auffassungen von der Kirche
und dem Amt und ihr Verhiiltnis zu den Altkatholischen

(Schluss)
3. Interpretation dwrch die anglikanische Theologie

Die anglikanische Auffassung vom kirchlichen Amt kann man
aber nicht nurin den genannten Dokumenten studieren, sondern auch
und vor allem in der Interpretation durch die Lehrtitigkeit der
Kirche. Wir haben schon von dem Artikel X XIII und seiner Un-
bestimmtheit gesprochen, ebenso von der Notwendigkeit seiner Kr-
ganzung durch Artikel XX XVI und die Preface des Ordinal.

Nach Auffassung der anglikanischen Theologen sind nun fiir das
kirchliche Amt zwei Dinge notwendig 101):

a ) Ein innerer Ruf an den einzelnen. Dieser innere Ruf ist in dem
Artikel nicht erwihnt, weil alle in seiner Behauptung iibereinstim-
men 1°2), Im Ordinal weisen die Fragen an die Weihekandidaten auf
die Notwendigkeit derinneren Berufunghin. Artikel X X1II machtnur
klar, dass ein innerer Ruf allein nicht geniigt. Wenn der einzelne
einen inneren Ruf als die Grundlage und Rechtmissigkeit seiner
Sendung ansehen konnte, wiire die Kirche bald allen ausgeliefert, die
diesen inneren Ruf in sich zu verspiliren meinen. Schon das Neue
Testament zeigt, dass der einzelne nur durch die Gemeinschaft
(1.Tim. 3, 1-10; Tit. 1, 5-9) zu dem Amt zugelassen werden kann.

b) Die innere Berufung muss daher durch den dusseren Ruf der
Kirche (outward call) erginzt werden 1°3). Die Frage ist nun, wer die
in dem Artikel genannte potestas publice concessa besitzt. Ar-
tikel XXXVI macht klar, dass die Church of England mit diesem
Ausdruck allein die Bischife meint 104),

Die anglikanischen Theologen sehen dabei den Ausgangspunkt
fiir das kirchliche Amt in Lk. 12, 42 f.; Mt. 28, 19 f.; Mk. 3, 13 1., wo
der Herr seiner Kirche den Apostolat schenkt und dabei den Willen
bekundet, dass dieses Amt fortdauern solle bis zu seiner Wieder-
kunft 19%). Der Ursprung des “order of presbyters” ist nirgends be-
schrieben. Es ist aber sicher, dass gewisse Umsténde die Kirche notig-
ten, eine Amtsaufgliederung vorzunehmen. Das friiheste Anzeichen
fiir diese Entwicklung ist Apg. 6, 1-6, wobei die genaue Beziehung
der « Sieben» zu dem Stand der « Diakone» noch unklar ist. < They are
never called dudxovor, though the word dwaxovelv 18 used in con-
nexion with them 196).” Es wiire durchaus vorstellbar, dass in der
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frihesten Zeit < bishop” ein Alternativtitel fiir * presbyter’”’ gewesen
ist, spater aber gebraucht wurde, um ein umfassenderes Amt und
eine bestimmtere Autoritit zu bezeichnen 107).

Das Bild, das die Bibel zeichnet, zeigt eine Anzahl von lokalen
Kirchen, wo «Presbyter» waren, die die Eucharistie feierten, und —
wie es scheint — Diakone. Aber hinter dem ganzen kirchlichen Leben
dieser friithen Zeit stand der Apostolat, da die Apostel in allem die
Oberaufsicht fiihrten. Man kénnte vielleicht die dreifache Amter-
gliederung dieser Zeit mit: Apostel, Presbyter-Bischofe, Diakone be-
zeichnen. Wenn man die apostolische Zeit verlisst, ist die Evidenz
fiir den folgenden Zeitraum sehr unsicher. Einen Anhaltspunkt sieht
die anglikanische Theologie nur in dem Klemensbrief, der ungefahr
um 96 geschrieben ist 1%8). In ihm scheinen Presbyter und Episcopus
noch Titel fiir das gleiche Amt zu sein. Man findet in ihm aber auch
schon eine Analogie zwischen den kirchlichen Amtern und dem
«Hohenpriester», « Priester und «Leviten» gezogen, was die spétere
dreifache Amterbezeichnung sein kénnte. In den Ignatiusbriefen ist
der Episkopat ein vom Presbyterat bereits klar unterschiedenes
Amt 19%) ebenso bei Irenaeus und Tertullian 11%), Wie Bicknel an-
deutet, finden sich keinerlei Anzeichen eines etwaigen Kampfes
zwischen einem — etwa unter apostolischer Autoritit eingesetzten —
Presbyterianismus und der episkopalen Ordnung 11). Klemens von
Alexandrien, Tertullian und Irenaeus (Clemens, Quis dives salvetur,
42; Tertullian, Adv.Marc.1V, 5; Irenaeus, Adv. Haer.III, 3.4.) be-
haupten, dass der Episkopat in Asien von dem Apostel Johannes
selbst aufgerichtet worden ist. “There is no reason to doubt this
statement. It fits in admirably with the evidence of Ignatius 112).”” Im
Westen scheint dieser Vorgang mehr stufenweise verlaufen zu sein.
Was sich aber als sehr wahrscheinlich annehmen lasst, ist, dass man
im Anfang in den meisten Gemeinden ein Presbyter-Episcopus-
Kollegium hatte, das die Gewalten gemeinsam verwaltete 113).

Die Kirche von England erhebt den Anspruch, das historische
Amt, das sich in historischer Reihenfolge von den Aposteln her-
leitet, zu besitzen. Fiir die Wertung des Episkopates werden ver-
schiedene Griinde angegeben '14): Erstens ist dieses Amt das sicht-
bare und konkrete Bindeglied mit der Kirche der Vergangenheit und
mit dem historischen 115) Leben Christi auf Erden. Es ist die Gewahr
dafiir, dass in der Kontinuitit des kirchlichen Lebens kein Bruch ein-
getreten ist. “ Whatever authority Christ willed to give to His Church
we possess 116).”" Zweitens ist dieses Amt nicht nur das Amt einer
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lokalen Gemeinde, sondern der ganzen Katholischen Kirche. Alle
Akte der kirchlichen Amtstriger sind also nicht etwa Akte irgend-
eines Teiles, sondern des ganzen mystischen Leibes Christi. So ist
z.B. 117) die Idee der Lossprechung die einer Wiederzulassung zu der
Gemeinschaft des mystischen Leibes Christi, und zwar zu dem ganzen
mystischen ILeibe; daher muss auch derjenige, der diese Wieder-
zulassung vollzieht, die Autoritit der gesamten Gemeinschaft hinter
sich haben. Drittens ist die Sukzession nach den Aposteln der Garant
fiir die giiltige Amtsverwaltung. Hinsichtlich der Lehre gibt sie die
Gewihr fiir die Katholizitdt: < It assures us that we remain in the
fellowship of apostolic teaching and lose nothing of the fulness of the
apostolic Gospel 118).”

In einem anderen wichtigen Dokument anglikanischer Theologie
wird der Episkopat folgendermassen bestimmt 119):

1. Der Episkopat symbolisiert und sichert die apostolische Mission
und Autoritit innerhalb der Kirche.

2. Seine Funktion ist es, die Kirche gegen Irrlehren zu schiitzen.

3. Der Bischof reprisentiert in seiner amtlichen Eigenschaft die
ganze Kirche in und gegeniiber seiner Diozese, gleicherweise
seine eigene Didzese in und gegeniiber den Konzilen der Kirche.
Erist auf diese Weise eine lebendige Reprisentation der Einheit
und Universalitit der Kirche.

4. Erreprisentiert in seiner Ditzese den Guten Hirten, d.h. er hat
eine ganz besondere Stellung und Aufgabe in der pastoralen
Fiirsorge. '

5. Dadurch, dass er neue Amtstriger weiht, leitet er die Autoritit
der apostolischen Mission in der Kirche weiter.

Zu all diesen Feststellungen ist zu sagen, dass erstens aposto-
lische Sukzession und Episkopat nicht dasselbe sind. Daher sind sie
getrennt zu behandeln. Historisch hat sich die apostolische Suk-
zession zweifelsohne in die Form des monarchischen Episkopates ge-
kleidet, bei dem esn Bischof allein die Weihevollmacht besitzt. Wenn
in einzelnen Gemeinden jeweils mehr als einer die Weihevollmachten
des (spater monarchischen) Episkopates besessen haben, so wiirde das
natiirlich in keiner Weise die apostolische Sukzession als solche be-
riithren 120), Zweitens ist die apostolische Sukzession 6fters zu einem
mechanischen Weiterreichen herabgewiirdigt worden. Sie ist keines-
falls eine blosse Weiterleitung gewisser quasi-magischer Krifte. Die
Ordination darf nicht vom Leben der Kirche als lebendigem Organis-
mus getrennt werden; ‘the minister, who receives ordination is
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ordained from Christ in and for His Church 121).” Der Bischof ist
auch kein ‘‘great national officer”’, noch nur ein “diocesan offi-
cial 122).”

Die anglikanische Theologie sieht sich bei dieser ihrer Auf-
fassung vom Amt und von der apostolischen Sukzession wiederum
zwei extremen Ansichten gegeniiber, gegen die sie immer wieder
Stellung nehmen musste:

1. Der nonkonformistischen protestantischen Auffassung 123)
von der Uberﬂiissigkeit des apostolischen Amtes, die sich in zwei
Punkten zusammenfassen lisst: @) Jede organisierte Gruppe von
Christen hat das ihr inharierende Recht, aus ihren Reihen Diener aus-
zuwéahlen und zu «ordinieren», damit sie gewisse Funktionen fiir die
Gemeinschaft ausiiben; 6 ) die Autoritéit der Bischofe ist urspriinglich
auf diese Weise entstanden. Apostolische Sukzession heisst also nichts
anderes, als dass die Apostel und mit ihnen die charismatisch be-
gabten Christen starben und an die leer gewordene (!) Stelle die 6rt-
lichen Amtstriger traten, ohne dass sie nun von den Aposteln irgend-
eine Beauftragung erhalten hiitten. Dagegen wird von anglikanischer
Seite bemerkt 12¢), dass man streng zwischen der Wahl der Amts-
trager und ihrer Weihe unterscheiden muss 124). Gegen die Wahl
durch die Gemeinde ist selbstverstindlich nichts einzuwenden, wenn
sie auch heute aus Zweckmissigkeitsgriinden nicht tiberall geiibt wird.
Es ist aber ein anderes, daraus auch auf das Recht der Gemeinde zu
schliessen, die Ordination vorzunehmen 12%). Diese ist allein den
Bischofen vorbehalten (vgl. auch Apg. 6, 3.6; 14, 23; Tit. 1, 5).
Weiters scheint den Nonkonformisten nicht klar zu sein, dass der
Priester auch dann noch nicht ein potentieller Bischof ist, wenn Pres-
byter und KEpiscopus einmal (in der Amtsvollmacht) identisch
waren 126). Es wiirde auch nichts gegen die apostolische Sukzession
sagen. Gegeniiber den Nonkonformisten ergeben sich gemiss dem
anglikanischen Standpunkt zwei Moglichkeiten: Entweder die oben
skizzierte apostolische Ordnung (Apostel, Presbyter-Bischof, Diakon)
oder der kollegiale Episkopat (bei dem eben dann alle Mitglieder des
Kollegiums die gleichen episkopalen Vollmachten besessen hit-
ten) 127). Keines von beiden spricht irgendwie gegen die Idee der
apostolischen Sukzession 128). “Certain it is that the succession of
monarchical Bishops in particular ruling and teaching successions
does not reach back to the Apostles except in the so-called Apostolic
Sees; nor even to deutero-apostles, except in what, by a similar
usage, I shall call deutero-apostolic Sees. But the tactual succession
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reaches back to the Apostles, through other and older Churches, in
all Catholic Churches. .. Thus to distinguish ‘the Historic Episco-
pate’ from ‘Apostolic Succession” and to insist on the former while
treating the latter as either doubtful or non-essential is not only to
insist on the more doubtful while waiving the less doubtful, but in
addition to surrender the only thing which makes it illegitimate to
surrender the one which we rightly refuse to surrender. A worse para-
logism would be hard to find 129)!”

2. Die romische Ansicht von der Ungiiltigkeit der anglikanischen
Weihen wurde von den anglikanischen Theologen verschiedentlich
zuriickgewiesen. Wir haben schon oben 13%) von der Nag’s Head
Tavern-Geschichte gehort. Sieist heute nicht mehr Gegenstand ernst
zunehmender Erorterung. s wird aber von anglikanischer Seite aus-
driicklich festgestellt 131), dass die Church of England die aposto-
lische Sukzession auch dann, wenn sie sie zur Zeit Elisabeths ver-
loren hitte, besitzen wiirde. Sie wire namlich durch die Konse-
kration von Laud wiederhergestellt worden. Bei Lauds Konsekration
wirkten nicht nur der englische, sondern auch der irische und italie-
nische Zweig der apostolischen Sukzession mit. Alle Bischofe aber,
die 1660 noch amtierten, sind von Laud konsekriert worden 132).

Die Anwiirfe wegen Ungeniigens der Form wurden schon oben
behandelt. Hiersoll nur noch hinzugefiigt werden, dass die Anfithrung
von 2.Tim. 1, 6 bei der Bischofsweihe ganz klar zeigte, dass die
Church of England einen Bischof zu konsekrieren beabsichtigte. Das
gleiche gilt von der Priesterweihe, die durch Jo. 20, 23 nither bestimmt
ist.

Einst wurde gegen die anglikanischen Weihen auch eingewandt,
dass bei ihnen die porrectio instrumentorum fehle; es steht heute
aber einwandfrei fest, dass dieser Ritus erst sehr spit und nur im
Westen eingefithrt wurde. Das Fehlen dieses Ritus kann nichts zur
Giltigkeit hinzufiigen oder von ihr wegnehmen. “If they (scl. the
orders) are invalidated by the absence of the ‘delivery of the instru-
ments’, and of any reference to the sacrificing power of the priest-
hood, it is probable that there are no valid Orders in Christendom,
because the earliest forms of Ordination Offices, including those of
the Church of Rome, were without this ceremony and this reference.
The requirement that the Office must show to what Order Ordination
is made is fully satisfied in the English Offices '3%).”

Was gegen die angeblich fehlende oder mangelhafte Intention zu
sagen ist, wurde schon bei der Besprechung der Responsio der Krz-

Internat, Kirchl. Zeitschrift, Heft 3, 1958. 11
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bischofe Englands gesagt 134). Die Church beabsichtigt, und hat dies
immer wieder zum Ausdruck gebracht 135), die Weihen im Verstind-
nis des Neuen Testaments und der Urkirche zu verleihen und die
Eucharistie im Verstindnis des Neuen Testaments und der Urkirche
zu feiern. Mehr kann man fiir die Katholizitiat der Church of England
billigerweise nicht verlangen, da sie dariiber hinaus ja noch erklirt
hat, was sie mit den kirchlichen Amtern und der Eucharistiefeier ge-
méss dem neutestamentlichen Verstindnis genauer meint 136), Es
scheint ja auch in der romisch-katholischen Kirche die Frage der
anglikanischen Weihen noch keineswegs endgiiltig entschieden zu
sein 137),

Wir miissen nun noch einen kurzen Blick auf die Frage der Sakra-
mentalitit der Weihen werfen. Oft wird gegen die anglikanischen
Weihen eingewendet, dass die Church of England selbst sie nicht als
Sakrament ansieht. Von Hackelberg-Landau stiitzt sich bei dieser Be-
hauptung nur auf den XXV.Artikel 138), ohne sonst irgendeinen
Text (etwa den des Ordinal) heranzuziehen. Daher ist auch seine
Feststellung : « Massgebend ist nun doch auch das offizielle Glaubensbe-
kenntnis der anglikanischen Kirche», keineswegs seiner Methode ent-
sprechend. Wenn es «auch» massgeblich ist, so folgt daraus, dass man
andere Texte ebenfalls beriicksichtigen muss. Dies hat er aber nicht
getan, so dass er zu dem Schluss kommt: «Demnach kann von einem
Sacramente im katholischen Sinne keine Rede sein.»

Wie verhilt es sich nun tatsiachlich ? Es steht lediglich fest, dass
Artikel XXV die beiden Sakramente der Taufe und der Eucharistie
heraushebt und ihnen eine besondere Bedeutung gegeniiber den fiinf
iibrigen «gewohnlich so genannten» Sakramenten zuerkennt 13%),
Damit folgt er iibrigens nur hiufigen mittelalterlichen Meinungen
iiber die Zahl der Sakramente. — Wenn er die anderen fiinf Sakra-
mente nur “commonly’’ so genannt sein lisst, so spricht er ihnen doch
nicht schlechthin ab, Sakramente zu sein. “Commonly called” ist in
der Sprache des BCP nicht notwendigerweise im abtriglichen Sinne
gemeint. So findet man z. B. ¢“The Nativity of our Lord, or the Birth-
day of Christ, commonly called ‘Christmas Day’ " 140), Es wird nie-
mandem einfallen, in der Bezeichnung ““Christmas Day’’ nun etwas
zu sehen, das man ablehnen miisste. Christus hat seiner Kirche zwei-
fellos die Vollmacht hinterlassen, die Eucharistie zu feiern, zu taufen
und Siinden nachzulassen, wir haben aber in der Heiligen Schrift
keine zwingende Evidenz, dass die Handauflegung fiir die Weiter-
gabe der Gewalten von Christus selbst eingesetzt ist, wenn sie auch
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dann dafiir gebraucht wird. Wie Erzbischof Dr. Andreas Rinkel be-
merkte, soll man hier nicht formalistisch an dem Terminus «sacra-
mentum» hingen bleiben. Wenn die Church of England diesen Ritus
besitzt und ihm eine Bedeutung zuschreibt, die er in der aposto-
lischen Zeit und in der Urkirche gehabt hat, so wiire es unrichtig, ihr
die Giiltigkeit ihrer Weihen abzusprechen, weil sie den Ausdruck
«Sakrament» nicht primér fir die Weihe gebraucht (vgl. IKZ (39)
1949, 12 f.; (43) 1953, 213).

Ubrigens sagt D. Stone zur Zahl der Sakramente: “Thus, seven
specific rites came to be singled out both in the West and in the East as
having certain features in common which made it convenient that
each of them should be called a Sacrament and that word Sacrament
should not be applied to anything else. . . Matrimony and Orders are
spoken of as Sacraments; and the limitation of the word Sacrament
to Baptism and Holy Communion is regarded rather as a repudiation
of any idea that other rites were on a level with these Sacraments than
as a denial that they were Sacraments at all 141).”” Auch Frederick
George Lee bemerkt: ... Holy Orders, as the Church of England
maintains, is ‘commonly’ called, and it may be added, is rightly and
properly called, a Sacrament. .. '42)” wihrend Bicknell ganz all-
gemein zur Zihlung der Sakramente in der anglikanischen Kirche
bemerkt: ““The difference between ourselves and the Church of Rome
in the number of sacraments is mainly a matter of words 143).”

IV. Das Verhiltnis der anglikanischen Auffassungen
zu den Altkatholischen

Wenn man iiber die Church of England (und die Anglican Com-
munion) und die altkatholische Kirche spricht, so muss man sich im
klaren sein, dass man es mit zwei Kirchenkérpern zu tun hat, die -
historisch gesehen — auf eine sehr verschiedene Vergangenheit zu-
riickblicken 144). Die Church of England hat als die erste und all-
gemein anerkannte Kirche ihres Landes von jeher das offentliche
Leben in England bestimmt und auch bei staatspolitischen Ent-
scheidungen mitgesprochen. Dadurch dass sie einen betrichtlichen
Teil des englischen Volkes erfasste, machten sich in den kirchlichen
Ansichten und praktischen Lebensiusserungen Differenzierungen
bemerkbar, die woanders (z. B. am Kontinent) innerhalb einer Kirche
nicht so stark zum Vorschein gekommen sind. — Die altkatholischen
Bistiimer sind dagegen noch nicht zu einer Grosskirche angewachsen
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und werden das auch —nach menschlichem Ermessen — in absehbarer
Zeit nicht tun. Die Anfinge der altkatholischen Bewegung waren
nicht nur von rein kirchlichen Schwierigkeiten begleitet (wenn sich
die einzelnen in oft aufreibenden inneren und dusseren kirchlichen
Kéampfen von Rom lossagten), sondern auch allerlei Verfolgungen
und Behinderungen durch staatliche Organe ausgesetzt. Die Tat-
sache, dass sie eine Minderheitenkirche ist, hat die altkatholische
Kirche immer wieder zu spiiren bekommen, wenn sich auch die Lage
in Europa mit der Demokratisierung und Republikanisierung weit-
gehend gebessert hat. Alle diese aus der historischen Entwicklung
sich herleitenden Verschiedenheiten zwischen den anglikanischen
und altkatholischen Bistiimern diirfen aber nicht dazu fiihren, dass
man in den beiden Kirchen nun von vorneherein etwas sehen will, das
in den Grundlinien so verschieden ist, dass in den wichtigen Fragen
keinerlei Ubereinkunft erzielt werden konne.

1. Zur Lehre von der Kuirche

Die altkatholische Kirche geht nicht erst in das Jahr 1870 zu-
riick, obwohl dieses Jahr manchmal als ihr « Entstehungsdatum» an-
gegeben wird. Die Stromung in Klerus und Kirchenvolk, die ent-
schlossen war, an den alten kirchlichen Wahrheiten — und als not-
wendige Glaubenslehren an ihnen allein — festzuhalten, zieht sich von
den Anfingen der christlichen Kirche herauf durch die Jahrhunderte
bis zum jetzigen Augenblick 14%). Als im Laufe der Neuzeit der Zug
zum papstlichen Zentralismus stéirker wurde, sah sich zuerst die alte
Kirche von Utrecht gezwungen, die Anspriiche Roms abzulehnen 148).
Spiter stellte die Definition des Universalepiskopates und der Un-
fehlbarkeit des Bischofs von Rom viele Geistliche und glidubige Laien
in den geistig regsamsten Lindern Europas vor die Frage, wie sie sich
verhalten sollten. Sollten sie innerhalb der nun endgiiltig und offiziell
rémisch gewordenen Kirche 147) bleiben und versuchen, von ihnen
heraus fiir den alten Glauben einzutreten und zu wirken, oder sollten
sie eine eigene Kirchengemeinschaft bilden, etwa gar auf ihre Zu-
gehorigkeit zur Katholischen Kirche verzichten und evtl. zur
«Sekte» erstarren ? Die Entscheidung war damals nicht leicht. Gegen
den anfénglichen Widerstand Déllingers, der sich gegen die Errich-
tung von «Altar gegen Altar» ausgesprochen hatte, hatte der scharf-
sinnige und in diesen Fragen klarer sehende Prager Kirchenrechtler
- Professor von Schulte 148) erkannt, dass die erste Moglichkeit (Ver-
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bleiben innerhalb der réomischen Kirche) nur zum Absterben des
alten kirchlichen Glaubens und jeglicher Opposition gegen die vati-
kanischen Neuerungen fiithren wiirde. Die einzige Méglichkeit, den
Protest — der ja damals im Mittelpunkt des Interesses stand —sichtbar
und wirksam werden zu lassen, war, einen eigenen Kirchendienst ein-
zurichten, der die Gliubigen seelsorgerlich betreute. Diese (iemein-
schaft erklirte sich aber nicht als eine «neue Kirche», sondern wollte
einfach das Weiterleben der wahrhaft katholischen Teile der Kirche
gewihrleisten. Deshalb konstituierten sich die altkatholischen Bis-
tiimer auch als «Notgemeinschaften» und provisorische Kinrich-
tungen, die so lange notwendig sein wiirden, als die romische Kirche
in ihrem Irrtum, d. h. in ihrer durch 1870 dogmatisch zum Abschluss
gekommenen Fehlentwicklung, verharrte. Dadurch stellten sie sich
auch nicht ausserhalb der Katholischen Kirche, sondern setzten
gerade die Katholische Kirche der abendlindischen Ausprigung in
legitimer Weise fort.

Innerhalb der einzelnen Bistiimer wurden im Laufe der Zeit im
Bereich der Disziplin gewisse Reformen vorgenommen, die dringend
notwendig geworden waren, um ein fruchtbares kirchliches Leben zu
ermoglichen (z.B. Volkssprache in der Liturgie, Vereinfachung des
iiberaus komplizierten lateinischen Ritus, Abschaffung des Zwangs-
zolibates der Geistlichen u.a.). Die altkatholischen (GGemeinschaften
erkannten aber bald nach ihrem Zusammenschluss, dass es unver-
meidlich wurde, sich die apostolische Sukzession zu sichern. Thre
Blicke fielen auf die kleine Kirche von Utrecht, die in die Gemein-
schaft der anderen Bistiimer eintrat '4%) und mit ihnen nun die sich
iiber halb Europa (und Nordamerika) hinstreckende Utrechter
Union (1889) bildet 1%9). Die « Utrechter Erklirung» 151) hielt fest an
dem altkirchlichen Grundsatz des Vinzenz von Lerin (Id teneamus,
quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est
etenim vere proprieque catholicum), verwarf die vatikanischen De-
krete als im Widerspruch mit dem Glauben der alten Kirche stehend
und die altkirchliche Verfassung zerstorend, die «Unbefleckte Emp-
fangnis», weiters die Bullen Unigenitus, Auctorem fidei und den
Syllabus von 1864, soweit sie mit der Lehre der alten Kirche im
Widerspruch stehen. In bezug auf das Konzil von Trient wurde er-
klirt : « Wir nehmen das Concil von Trient nicht an in seinen Entschei-
dungen, welche die Disziplin betreffen, und wir nehmen seine dog-
matischen Entscheidungen nur insoweit an, als sie mit der Lehre der
alten Kirche iibereinstimmen 152).»
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Die altkatholische Auffassung von der Kirche besagt, dass das
Wesen der Kirche am tiefsten in dem Gedanken, «dass Christus das
Haupt des Leibes, der Kirche, ist und dass ihre Merkmale oder ihr
Wesen, gemass der unverdnderlichen Ansicht der alten Kirche, in der
Einheit, der Heiligkeit, der Katholizitit und der Apostolizitit be-
stehen», ausgedriickt wird 1%%). Diese Feststellung stimmt weit-
gehend mit der anglikanischen Anschauung 1%4) von den notae der
Kirche (Una Sancta Catholica et Apostolica) iiberein, wenn auch im
einzelnen kleine Akzentverlagerungen vorhanden sind 1%5). Da beide
Uberzeugungen - die altkatholische sowohl wie die anglikanische —
auf den Worten des nikénischen (Glaubensbekenntnisses beruhen und
keine der beiden Kirchen mehr als diese notae fiir die Katholizitiat
der anderen Kirche verlangt, ist der gemeinsame Boden gegeben.
Schwierigkeiten gab es im Laufe der Verhandlungen mit den Angli-
kanern vor allem in der Frage der Suffizienz der Bibel; dies ist aber
heute auch weitgehend geklart. Die altkatholische Kirche hat sich —
entsprechend ihrem konservativ-zuriickhaltenden Charakter — {iber
das Verhéltnis der Schrift zur Tradition in Form einer allgemein-
verbindlichen Erklarung nicht ausgesprochen, sondern zu diesem
Problem meistens anlésslich der Unionsverhandlungen Stellung ge-
nommen. Nach Bischof Dr. Urs Kiiry lisst sich dabei die altkatho-
lische Stellungnahme zu dem Problem «Schrift und Tradition» wie
folgt zusammenfassen :

«1. Die Hl. Schrift hat vor der Tradition den zeitlichen (1874)
und den sachlichen Vorrang (1930/31). Die tridentinische Gleich-
stellung von Schrift und Tradition wird verworfen.

2. Die H1. Schrift ist fiir die Seligkeit geniigend und ist der Auto-
ritit der Kirche libergeordnet. Das heisst allerdings nicht, dass die
Schrift zu ihrer Auslegung der Tradition nicht bedarf, wohl aber,
dass diese nichts enthalten darf, was aus der Schrift nicht bewiesen
werden kann (1930/31: Zustimmung zu Artikel 6 und 20).

3. Die Tradition hat der Schrift gegeniiber interpretative Auto-
ritdt (1874). Sie ist Erklirung der Schrift (1930) und Ergéinzung der
Schrift nur in dieser erklirenden Funktion.»

Uber die Tradition im altkatholischen Verstindnis lisst sich
sagern :

«l. Der Tradition, verstanden als ,interpretative Autoritit
gegeniiber der Hl. Schrift*, kommt nicht die Bedeutung eines pro-
duktiv-schopferischen, sondern eines ausschliesslich konservierend-
bewahrenden Prinzips zu (1874).
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2. In dieser ihrer konservierenden Funktion ist die Tradition
inhaltlich identisch mit der Lehre und Praxis der alten Kirche (1872,
1889).

3. Das Bekenntnis der alten Kirche hat die Bedeutung eines Be-
kenntnisses zur einen und ganzen Kirche. Das heisst : es soll und darf
vom Traditionsprinzip nur in dem Sinne Gebrauch gemacht werden,
dass die H1. Schrift in der Einheit mit der ganzen und der alten Kirche
ausgelegt wird 1°6).»

Man kann nicht iibersehen, dass das theologische Denken in der
altkatholischen Kirche sich in Richtung auf eine stirkere Akzen-
tuierung des Vorranges der Schrift vor der Tradition forthewegt. Die
Gleichstellung des Tridentinums von Schrift und Tradition ist — mit
vollem Recht — aufgegeben. Die vergangenen Jahrhunderte romischen
theologischen Denkens haben gezeigt, dass eine Gleichstellung von
Schrift und Tradition praktisch fast durchwegs eine Hoherstellung
der Tradition bedeutet, da die Schrift immer von der Tradition her
gesehen und gedeutet wird (und werden muss ?), auch dort, wo es sich
um sehr fragwiirdige Traditionen handelt 1°7). Wenn gegen die oben
skizzierte Haltung der altkatholischen Kirche (auch in manchen
anglikanischen Kreisen) eingewendet wird, dass die Schrift ja zeit-
lich spiter und erst aus der miindlichen Uberlieferung (d.h. der tra-
ditio) entstanden ist, so ist dies ohne weiteres zuzugeben. Die Ord-
nung der Entstehung der Schrift (d.h. die chronologische Ordnung)
sagt aber doch gar nichts iiber die autoritative Stellung der Schrift
und der Tradition aus. Das sind zwei ganz verschiedene Ebenen.

Aus der Fiille der Probleme sei hier nur das der dogmatischen
Tradition herausgegriffen. Es ist Tatsache, dass die Kirche manches
in sich aufgenommen hat, was nicht unmittelbar in den Worten der
Schrift gefunden werden kann, was aber die Schrift inhaltlich er-
ginzt. (Die theologische Auffassung, dass jedes praeter et extra
scripturam schon ein contra scripturam bedeute, ist doch eine ein-
seitige Sicht.) Die Lehre von der Trinitéit, die christologischen Defi-
nitionen der ersten Konzile, sowie die Sakramente zeigen deutlich,
dass gewisse Fragen nur durch die Annahme einer «dogmatischen
Tradition, die die Schrift ergéinzt, um sie zu erkliren, nicht aber einer
Tradition, die als zweite Offenbarungsquelle neben der HI. Schrift
steht» 1%8), gelost werden konnen. «Die dogmatische Tradition be-
griindet, schafft und auferbaut den Glauben nicht, aber sie reguliert,
leitet und normiert ihn, und zwar so, dass sie die Grenzen absteckt,
innerhalb deren die Glaubensentscheidung je und je zu vollziehen
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ist. Die Glaubensentscheidung selbst aber hat ihren Seins- und Er-
kenntnisgrund im Wort der Schrift, das im HIl. Geist gegenwiirtig
wird 159).»

Die Ubereinstimmung dieser Auffassungen mit den entsprechen-
den anglikanischen ist augenfallig: Schrift ist regula primaria, Tra-
dition regula secundaria zur Schrift im Sinne des cap. 11l des Commo-
nitoriums 18%). Hier zeigt sich bereits eine Frucht der jahrzehnte-
langen Verhandlungen mit der Anglican Communion: Man denkt sich
theologisch zusammen ; ohne den eigenen Glaubensbesitz aufzugeben,
legte man die Fundamente des eigenen (ilaubens frei und erkannte,
dass sie die gleichen, d. h. die katholischen, waren. Diese Art des Sich-
zusammendenkens (die weiterhin durch eine Reihe von altkatholisch-
anglikanischen Theologenkonferenzen geférdert werden soll) wird
auch manche noch dunkle und unbearbeitete Gebiete erleuchten
und kliaren helfen 161),

Die altkatholischen Bistiimer sind als autonome und nationale
Kirchenverbéinde auch in kirchenrechtlicher Hinsicht im Einklang
mit den anglikanischen Auffassungen, die die Oberherrschaft Roms
geit jeher ablehnten und fiir eine eigenstéindige nationale Katholische
Kirche eintraten 162). Tatsdchlich entspricht ja auch die angli-
kanische Auffassung von der Katholizitit der eigenen Kirche im
vollen, aber nicht ausschliesslichen Sinne des Wortes der altkatho-
lischen Anschauung, eine Teilkirche der einen Katholischen Kirche
zu sein, die fiir sich selbst die Schaffung neuer und die Anderung be-
stehender Dogmen ablehnt. Dass in den anglikanischen Bistiimern in
den vergangenen Jahrhunderten manches verdunkelt war, was gut
katholisch ist, nun aber wieder ans Licht getreten ist und seinen
Platz im kirchlichen Leben einnimmt, kann den altkatholischen Bis-
tiimern Ansporn sein, der anglikanischen Kirche auch weiterhin —
dort wo es notwendig ist — briiderlich bei der Ausgestaltung ihrer
Lehre zu helfen 163),

2. Zur Lehre von den Amiern

Die altkatholische Auffassung von dem kirchlichen Amt ist weit-
gehend der kirchlichen und liturgischen Praxis zu entnehmen. Die
Uberzeugung, dass die Verfassung der Kirche von Christus «gewollt
und bewirkt ist» 184), bedeutet fiir die altkatholische Stellungnahme,
dass das kirchliche Amt zu dem Wesen der Kirche gehért. Eine Kirche
ohne Amt (in apostolischer Sukzession) hort auf, eine Kirche im
vollen und wahren Sinne zu sein. Andrerseits hat aber das Amt nur



— 169 —

innerhalb der Kirche und fiir die Kirche 185) seinen Sinn; ausserhalb
der kirchlichen Gemeinschaft wird es sinnlos.

Die Grundlage des Amtes ist nach altkatholischer Auffassung
der vom Herrn eingesetzte Apostolat 1%¢), der sich unter dem Zeugnis
des Neuen Testaments und der iltesten Kirche in den Amtern von
Bischof, Priester und Diakon entfaltete 167). Die apostolische Suk-
zession, d.h. die «unaufhérliche und regelmissige Fortsetzung des
apostolischen Amtes, im Auftrag der Kirche, durch sakramentale
Handauflegung durch die Kirche» 1%8), ist zur giiltigen Ausiibung
eines kirchlichen Amtes unbedingt notwendig. Daher haben sich die
altkatholischen Gemeinden auch sehr bald nach ihrer Konstituierung
nach Utrecht gewandt, um durch die Verbindung mit dieser altehr-
wiirdigen Kirche die apostolische Sukzession fiir die altkatholischen
Bistiimer zu sichern 19), So leitet heute die altkatholische Kirche ihr
Bischofsamt durch eine ununterbrochene Reihenfolge bis auf die
Apostel zuriick und steht damit im vollen Strom der Katholizitat und
Legitimitit der einen Katholischen und Apostolischen Kirche. (In
der Tat ist ja auch die Giiltigkeit der altkatholischen Weihen nie-
mals — auch nicht von dem rigorosesten rémischen Theologen — be-
stritten worden.)

In der Verbindung mit der alten katholischen Kirche hilt die
altkatholische Kirche an der dreifachen Gliederung des kirchlichen
Amtes fest 179), Die Amtsbefugnisse der drei Ordines sind in den
Weiheriten umschrieben, der Weiheritus selbst ist nach dem Ponti-
ficale Romanum im Auftrage der Bischofskonferenz bearbeitet und
herausgegeben '71). Die Befugnisse des Diakons sind : « Der Dienst am
Altare, die Spendung der heiligen Taufe und die Predigt des gottlichen
Worts. . .» (vgl. die anglikanischen Weiheworte). Dem Ordinanden
wird — wie in dem Ritus der Church of England - das Evangelium
iiberreicht. Das priesterliche Amtwird folgendermassenumschrieben :
«Die Darbringung des eucharistischen Opfers, die Vornahme der
Segnungen, die geistliche Leitung der Gliubigen, die Verkiindigung
des gottlichen Wortes, die Spendung der heiligen Taufe und die Ver-
waltung der anderen Sakramente, die zu den Befugnissen desPriesters
gehoren.» Dem Ordinanden werden die ausgeriisteten Patene und
Kelch mit den Worten iibergeben : « Empfange die Vollmacht, in der
Feier der heiligen Messe Gott das Opfer darzubringen, sowohl fiir
Lebendige wie fiir Verstorbene. Im Namen des Herrn.» Bei der
Handauflegung heisst es: «Empfange den Heiligen Geist! Deren
Siinden du erlassen wirst, denen werden sie erlassen ; denen du sie be-
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halten wirst, denen sind sie behalten.» Bei der Handauflegung der
Bischofsweihe: « Empfange den Heiligen Geist! Nimm gnéidig auf,
o Herr, unser Flehen, neige tiber diesen deinen Diener das Fiillhorn
priesterlicher Gnade und giesse iiber ihn aus die Kraft deines Se-
gens 172) .y

Dariiber hinaus halt die altkatholische Kirche an der Erteilung
der sogenannten vier niederen Weihen (minores) und des Subdiako-
nates fest, die in den nachchristlichen Jahrhunderten entstanden sein
diirften.

Wenn wir die kirchlichen Amter von unten her in aufsteigender
Linie betrachten, so miissen wir feststellen, dass die anglikanische
Kirche die Ordines minores und den Subdiakonat fallen gelassen hat.
Dies ist jedoch kaum als schwerwiegender Verlust zu bezeichnen, da
diese Ordines kirchlicher Einsetzung sind und auch in den orien-
talischen Nationalkirchen sowie in den orthodoxen Kirchen des
Ostens verschiedene Formen angenommen haben bzw.in weniger
Riten zusammengefasst sind. Was den Diakonat, Presbyterat und
Episkopat betrifft, lehrt die anglikanische Kirche nichts, was mit der
altkatholischen Stellung unvereinbar wire; im Gegenteil, beide Auf-
fassungen stimmen weitgehend miteinander iiberein. Die altkatho-
lische wie die anglikanische Kirche haben mit aller Entschiedenheit,
die sie als Katholische Kirchen kennzeichnet, an dem kirchlichen
Amt (episkopale Verfassung in apostolischer Sukzession) fest-
gehalten. Dass dabei einige Unterschiede in der Akzentuierung be-
stehen, ist bei so verschiedenen Nationen, wie sie das englische und
amerikanische Volk gegeniiber den hollindischen, schweizerischen,
osterreichischen und deutschen Vélkern darstellen, nur zu verstind-
lich. Eine Abweichung in wesentlichen Wahrheiten ist aber nicht fest-
zustellen.

Es soll hier noch bemerkt werden, dass bei dem Abschluss der
Full Communion zwischen der Utrechter Union und der Anglican
Communion der gebende Teil trotz seiner zahlenméssigen Schwiche
der altkatholische war. Er fithrte die Anglican Communion aus ihrer
splendid isolation, in die sie mit der Zeit geraten war, heraus und be-
zeugte ihre Katholizitét als ein nicht von ihr ausgegangener Kirchen-
korper, d.h. als urspriinglich véllig unparteiischer Beobachter. Des-
halb ist es aber auch falsch, wenn in manchen Kreisen — es sind nicht
wenig Anglikaner dieser Ansicht — die Meinung herrscht, die Alt-
Katholiken héitten die anglikanischen Weihen erst «giiltig gemacht».
Davon kann keine Rede sein. Die altkatholische Kirche bezeugte -
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nach vorangegangener vorurteilsfreier und #dusserst gewissenhafter
Untersuchung — nur, dass die anglikanischen Weihen immer giiltig
waren und die apostolische Sukzession in der anglikanischen Kirche
nicht unterbrochen worden ist.

Gegentiber noch bestehenden — nicht sehr wesentlichen — Unter-
schieden in den Auffassungen von der Kirche und vom Amt ist zu
bemerken, dass gemiss dem Bonner Abkommen jede Kirche die
Katholizitit der anderen anerkennt und die eigene festhiilt. Dies be-
sagt keineswegs, dass die eine Kirche alle Lehrmeinungen der anderen
als die eigenen annehmen muss. Iis ist vielleicht gut, dies — besonders
im Hinblick auf die 39 Artikel — zu bemerken. Die altkatholische und
die anglikanische Kirche sind aufrichtige Freunde geworden 173) und
als solche fiir die tibrige christliche Welt ein weithin sichtbares Bei-
spiel geworden, auf welchem Wege eine Einigung der Christenheit
zustande kommen kann : Jeder Kirchenkorper hiilt an den zur Katho-
lizitdit notwendigen Glaubenswahrheiten und der vorgeordneten
kirchlichen Verfassung fest; im iibrigen herrscht eine echt evan-
gelische Freiheit der Meinungen im Sinne des Neuen Testaments.
Man wird bei den beiden Kirchen oft an das Bild erinnert, das das
Neue Testament von der Urkirche zeichnet: Die Vielfalt des kirch-
lichen Lebens und der Meinungen, die evangelische Freiheit, vom
Geist des Herrn geleitet, bewegt sich auf der festen Grundlage des
katholischen (ilaubens. Beide Kirchen sind der festen Uberzeugung,
dass es nicht der Wille des Herrn ist, die Menschen in ein festes Schema
hineinzupressen, das menschlichen Ursprungs ist und das kirchliche
Leben erstickt. Es ist wahr, dass der Wille des Herrn ein Joch ist; man
darfaber nicht vergessen, dass er ein sanftes Joch ist (vgl. Mt. 11, 30);
die Menschen sollen nicht zur Annahme des Evangeliums und einer
Anzahl driickender menschlicher Einrichtungen gezwungen, sondern
durch die Kirche liebevoll zur Schau des Herrn in den heiligen Schrif-
ten des Neuen Bundes gefiihrt werden 174). Die altkatholische und die
anglikanische Kirche haben diesen letzteren Weg zur Verkiindigung
der alten katholischen Lehre gewiihlt und werden ihn —nebeneinander
und miteinander — auch weiterhin zum Wohle der ganzen Christen-
heit gehen.

Wien Ernst Haommerschmadt
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bedeutsam ; vgl. Neale 294 ss.; Moss 134 ss.

147) Fs ist wichtig, festzuhalten, dass die Deklaration des Universal-
episkopates und der Unfehlbarkeit des Bischofs von Rom nur der Abschluss
einer Fehlentwicklung ist, die schon viel frither begonnen hatte.

148) Sein Werk: Der Altkatholizismus. Geschichte seiner Entwicklung,
inneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Deutschland, Giessen 1887, ist
heute immer noch ein Standardwerk. Zum Thema vgl. dieses S.342 ff.;
E. Lagerwey in: TKZ (36) 1946, 1 {f.

149) Es ist hier nicht der Ort, auf die Geschichte des Zusammenschlusses
zur Utrechter Union einzugehen. Diese ist in den entsprechenden kirchen-
geschichtlichen Werken nachzuschlagen (Moss, van Kleef, M. Kopp, Samm-
lung «Ecclesia» u.a.).
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150) Zur Polnisch-Katholischen Kirche vgl. Theodore Andrews, The

Polish National Catholic Church in America and Poland, London 1953.

151) U.a. abgedruckt in: Hirtenbriefe von Dr. Joseph Hubert Reinkens,
Bonn 1897, 214-217.

152) Hirtenbriefe, 216.

153) Andreas Rinkel, Die Lehre von der Kirche nach der Auffassung der
altkatholischen Kirche, in: IKZ (39) 1949, 7; vgl. nun auch die lichtvollen
Ausfithrungen von F. P.Pfister in seiner Arbeit «Katholisch», in: Kirchliches
Jahrbuch fiir die deutschen Alt-Katholiken (57) 1958, 17-37.

154) Vgl. S. 99 If.

158) Vgl. dazu Adolf Kiiry, Kirche und Amt, in: IKZ (26) 1936, 130.

158) Schrift und Tradition nach altkatholischem Verstindnis, in: TKZ
(42) 1952, 6 f. bzw. 11.

157) Es soll hier nur noch darauf hingewiesen werden, welch fragwiirdige
Schrifttexte dann zur Unterstiitzung der Tradition oft gebraucht werden
(Problem der Vulgata etc.).

158) U. Kiiry in: IKZ (42) 1952, 27.

189) L.c. 27.

160) Vgl. dazu die vorsichtig einschrinkende Untersuchung von Arnold
Gilg, Zum altkirchlichen Traditionsgedanken, in: IKZ (29) 1939, 28 ff.; bes.
45f. ; ferner: Andreas Rinkel, Wort Gottes und Tradition in der altkatholischen
Kirche unter besonderer Beriicksichtigung der Utrechter Konvention, in:
IKZ (29) 1939, 51 ff.

181) Es ist auch bezeichnend, dass sich beide Kirchen seit dem Bestehen
der Okumenischen Bewegung sehr um diese verdient gemacht haben. Die
Bonner Unionskonferenzen selbst lagen ja weit vor dem Beginn der heutigen
Okumenischen Bewegung.

162) Vgl. dazu auch: C. Garbett, The Claims, 14 und 186.

183) Es muss leider auch gesagt werden, dass manche anglikanische Kreise
das Wesen der Katholizitit weitgehend in einer moglichst getreuen Imitation
romischer Praktiken sehen. Es besteht dabei die Gefahr, dass die Imitation
dusserer Gebriduche als das Wesentliche angesehen wird, demgegeniiber
anderes und wichtigeres in den Hintergrund tritt. Es ist fiir die anglikanische
Kirche viel bedeutender, schépferisch das eigene Wesen zu erfassen, als andere
Gewohnheiten dusserlich nachzuvollziehen.

184) Andreas Rinkel, Die Lehre von der Kirche nach der Auffassung der
altkatholischen Kirche, in: IKZ (39) 1949, 10.

185) Vgl. das oben auf Seite 1569f. und Anmerkung 121 Gesagte.

168) So sagt der Katechismus der altkatholischen Kirche der Niederlande:
«Das Merkmal der wahren Kirche ist, dass sie Hirten hat, die ihr Amt von der
Kirche empfangen haben und die darin das Werk der Apostel fortsetzen. . .
Dies nennt man die apostolische Nachfolge oder die apostolische Sukzession »
(vgl.: TKZ (39) 1949, 6); vgl. dazu: IKZ (24) 1934, 226 f.; Adolf Kiiry, Kirche
und Amt, in: IKZ (26) 1936, 134 (Antworten der altkatholischen Kommission
auf die zweite Fragenreihe des Gegenstandskomitees der Weltkonferenz fiir
Glauben und Verfassung): « Ein gemeinschaftliches geistliches Amt, und zwar
ein allgemein anerkanntes, ist unerlisslich. Es gehort zum Wesen der Kirche.
Es ist auf die Berufung der Apostel durch Christus und ihre Ausriistung mit den
Vollmachten, das Evangelium zu verkiinden und die heiligen Sakramente zu
spenden und auf die von den Aposteln ernannten oder von der Gemeinde ge-
wiithlten Vorsteher zuriickzufiihren. . . Die Triiger dieser Vollmachten sind die
Diakone, Priester und Bischéfe. Der Bischof besitzt sie in ihrer Fiille. Er erhiilt
sie nach seiner Ernennung oder nach seiner Wahl durch die Gemeinde oder mit
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Zustimmung der Gemeinde durch die Weihe von einem andern giiltig ge-
weihten Bischof (Apostolische Sukzession).»

167) Nihere historische Hinweise bei E. Lagerwey, Amt, Wort und Sakra-
ment in threr Verbundenheit, in: IKZ (27) 1937, 24 ff. ‘

168) A Rinkel in: TKZ (39) 1949, 12.

18%) Eine Tafel der apostolischen Sukzession der altkatholischen Bischofe
findet sich bei Moss 3562 ss.

170) Vgl, dazu Adolf Kiiry, Kirche und Amt, in: IKZ (26) 1936, 135 ff.

171) Die Riten der priesterlichen Weihen. Ritus zur Konsekration eines
Bischofs, Bern 1899.

172) Uber den Bischof und seine Stellung vgl. auch: Sammlung kirch-
licher und staatlicher Vorschriften und Abriss des Kirchenrechts fiir die alt-
katholischen Kirchengemeinschaften. Herausgegeben von der Synodal-
reprasentanz, Bonn 1898, 209 ff.

173) Dies enthebt die altkatholische Kirche natiirlich nicht der Pflicht, die
Entwicklung in der anglikanischen Kirche weiterhin mit Aufmerksamkeit zu
betrachten und auch dementsprechend Stellung zu nehmen. '

174) «... der Knecht steht unter dem Gesetze des Zwanges, der Sohn
unter dem der Freiheit. Es liegt auf der Hand, dass, wer nicht die Wissenschaft
und die Einsicht in das Werk hat, das er vollbringen soll, dies auch nicht mit
Freiheit thut. Der Knecht wird unter ein Joch gebeugt und durch Zwang unter
demselben gehalten. Nicht so der Sohn. Die Kindschaft Gottes ist ohne Frei-
heit nicht denkbar. Alles religiése Leben in Christo Jesu athmet Freiheit;
jeder Zwang macht die religiése Ubung Gott missfiillig, vernichtet auch leicht
das Wesen der Religion durch ihre Missgestalt, die Heuchelei. Das ganze Neue
Testament lehrt mit Nachdruck die Freiheit der Kinder Gottes, nicht bloss
nach der verneinenden Seite, indem die Fesseln der Siinde fiir sie zerbrochen
sind, sondern auch in dem Sinne, dass alle ihre religiésen und sittlichen Hand-
lungen aus freier Wahl hervorgehen.» Reinkens, Hirtenbriefe, 133.



	Die anglikanischen Auffassungen von der Kirche und dem Amt und ihr Verhältnis zu den Altkatholischen [Schluss]

